
Stellungnahme zur Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom […] zur 

Bewältigung der COVID19-Folgen im land- und forstwirtschaftlichen Schulwesen im 

Schuljahr 2021/22 (Land- und forstwirtschaftliche COVID-19-Schulverordnung 2021/22) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zum gegenständlichen Entwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Wir sprechen uns gegen den in § 10 Abs. 3 vorgesehenen Umgang mit RisikoschülerInnen aus.  

 

ad § 10: 

 

(3) Schülerinnen/Schülern, die selbst oder deren Erziehungsberechtigte einer Risikogruppe gemäß 

COVID-19-Risikogruppe-Verordnung angehören, oder die sich aus mit der COVID-19-Pandemie in 

Zusammenhang stehenden Gründen nicht in der Lage sehen, am Unterricht teilzunehmen, kann auf 

Antrag für die Dauer von höchstens einer Woche die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht im 

Sinne des § 9 Abs. 6 des Schulpflichtgesetzes 1985 oder § 59 Abs. 1 lit. a StLfSchG durch die 

Schulleitung erteilt werden. Weitere Anträge sind durch Vorlage eines einschlägigen fachärztlichen 

Attests zu begründen, das eine eine Woche überschreitende Befristung vorsehen kann. 

 

Nicht eine Erlaubnis zum Fernbleiben sondern ein qualitätsvoller ortsungebundener Unterricht 

unter Einbeziehung aller technischen Kommunikationsmittel und die Möglichkeit zur 

Teilnahme an Leistungsfeststellungen muss für diese Gruppe vorgesehen werden. 

Wir ersuchen Sie daher, diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern nicht im § 10 zu verorten. Dies 

ist insofern besonders wichtig, als im Falle der Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht 

Leistungsfeststellungen, wie z.B. Schularbeiten oder Tests nicht stattfinden können und in weiterer 

Folge Feststellungsprüfungen bzw. Nachtragsprüfungen abzulegen sind oder ein „Nicht beurteilt“ im 

Zeugnis aufscheint, was zu einer Wiederholung der Schulstufe führt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ilse Schmid 
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